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Anlage 1 der Satzung 
 

Honorar- und Entgeltordnung 
für die 

Volkshochschule Regionalverband Saarbrücken 
 
 
Die Regionalversammlung hat in ihrer Sitzung am 24.03.2016 folgende Honorar- und 
Entgeltordnung für die Volkshochschule erlassen: 
 
 
Honorare / Entgelte 
 
1. Einzelveranstaltungen 
Für Vorträge, Vortragsreihen, Konzerte, Lesungen etc. können in Einzelabstimmung 
mit der vhs-Direktorin/dem vhs-Direktor bei besonderer künstlerischer oder 
wissenschaftlicher Bedeutung Honorare bis 750,00 € gezahlt werden; darüber hinaus 
gehende Honorare nach Absprache mit der Dezernentin/dem Dezernenten. Entgelte 
werden zwischen 3,00 € und 20,00 € erhoben. 
 
 
 
2. Kurse, Lehrgänge, Seminare (s. Anlage 2) 
 
 
3. Ausnahmen und Ermäßigungen 
 

3.1 Eine Ermäßigung kann auf Antrag nur in besonders begründeten Fällen gewährt         
werden. Das ermäßigte Entgelt für Schülerinnen/Schüler, 
Studentinnen/Studenten (gilt nicht für Seniorenstudium, Fernstudium und 
berufsbegleitende Studiengänge), Auszubildende ( i.S.d. 
Berufsbildungsgesetzes), Empfängerinnen/Empfänger von Arbeitslosengeld II 
oder Leistungen der Grundsicherung, Inhaberinnen/Inhaber einer Sozialcard, 
Ehrenamtskarte und Bundesfreiwilligendienstleistende 
wird gegen Nachweis gewährt.  

 

3.2 Die Ermäßigungen werden prozentual berechnet. Einmal wöchentlich   
stattfindende Kurse werden in der Regel mit 25 Prozent und mehr ermäßigt; bei 
Kompaktveranstaltungen jeglicher Art liegt die Ermäßigung in der Regel 
niedriger.      
Für Sprachkurse, Kurse der Beruflichen Bildung und Kreativkurse erhalten auch 
Bezieher von Arbeitslosengeld I in der Regel 25 Prozent Ermäßigung. Im Bereich 
der Kurse zur Beruflichen Bildung kann die Ermäßigung für Bezieher von 
Arbeitslosengeld II in besonderen Härtefällen bis zu 50 Prozent betragen. 
Teilnehmende mit Schwerbehindertenausweis, die auf Verlangen selbst zu 
entrichtende Zusatzkosten (Transportkosten etc.) nachweisen, können ebenfalls 
in diese Regelung eingebunden werden. Die Entscheidung darüber trifft der 
Fachbereichsleiter nach Absprache mit der vhs-Direktorin/dem vhs-Direktor. 
Ausgenommen von dieser Regelung sind Veranstaltungen der Akademie für  
Ältere. 
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3.3  Bei Studienreisen und -fahrten sind in der Regel keine Entgeltermäßigungen    
      möglich. 
 

3.4  Einzelentscheidungen zur Entgeltermäßigung in sozialen Härtefällen werden von    
      der vhs-Direktorin/dem vhs-Direktor getroffen.        
 
3.5  Die Entgeltermäßigung bei verkürzter Teilnahme (z.B. Einstieg nach den Oster-      

 oder Herbstferien) wird von der vhs-Direktorin/dem vhs-Direktor entschieden.    
 In der Regel zahlen Kursteilnehmende, die weniger als 50 % der  
 Unterrichtsstunden belegen, den ausgeschriebenen ermäßigten Betrag. Bei  
 nicht ermäßigbaren Kursen, erhalten dieTeilnehmerinnen/Teilnehmer einen  
 Nachlass von 25 % des Kursentgelts.  
Bei Kursabbruch wegen Krankheit oder aus beruflichen Gründen (Vorlage eines 
entsprechenden Nachweises) während der Laufzeit des Kurses werden die 
tatsächlich besuchten Unterrichtsstunden zzgl. eines Verwaltungsaufwandes 
berechnet. Eine Entgeltermäßigung nach Ablauf der Kurslaufzeit ist nicht 
möglich. 

 
 
4. Fahrtkosten 
 

4.1 Die Volkshochschule zahlt eine Fahrtkostenpauschale von 51 € für alle   
      Veranstaltungen mit mehr als fünf Terminen, bei denen für Hin- und Rückfahrt    
      mehr als 80 km anfallen. 
  

4.2 Ausnahmen von dieser Regelung werden von der Direktorin/dem Direktor der  
      Volkshochschule festgelegt. 
 
 
5. Mindestteilnehmerzahlen / Kursausfall 
 

5.1 Die Teilnehmerzahl für Kurse beträgt grundsätzlich mindestens 10 Teilnehmer-
innen/Teilnehmer. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der vhs-
Direktorin/des vhs-Direktors (insbesondere Sonderkurse für Zielgruppen). 

 

5.2 Bei Kursen, die infolge zu geringer Teilnehmerzahl ausfallen bzw. abgesetzt 
werden, wird ein Honorar für höchstens zwei Unterrichtstermine bis zur Höhe von 
jeweils einer Unterrichtsstunde je Termin gezahlt. Bei nur einer Unterrichtsstunde 
oder Zeitstunde pro Kurstermin wird die Hälfte des Honorars je Termin gezahlt. 
Sollten am 1. Kurstermin weniger als fünf Teilnehmerinnen/Teilnehmer anwesend 
sein, muss der Kurs nach diesem Termin in der Regel abgesetzt werden. 

 

5.3 Falls Kurse zusammengelegt werden müssen, wird das Honorar vom Tage der 
Zusammenlegung an nur für einen Kurs gezahlt. 

 

5.4 Muss ein Kurs im Laufe eines Semesters vorzeitig abgesetzt werden, so erhält     
      die Lehrkraft das Honorar für die durchgeführten Unterrichtsstunden. 
 

5.5 Bei ausgefallenen Einzelveranstaltungen wird grundsätzlich ein Ausfallhonorar  
von 16,00 € gezahlt. Ausnahmen bedürfen der Genehmigung der vhs-Direktorin/ 
des vhs-Direktors. 

 

5.6 Ohne Genehmigung der vhs-Direktorin/des vhs-Direktors dürfen zusätzlich   
      abgehaltene Unterrichtsstunden nicht honoriert werden. 
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5.7 Ausgefallene Stunden sind unverzüglich der Volkshochschule anzuzeigen und  
unter Angabe eines neuen Termins später nachzuholen. Falls dies unterbleibt, 
erfolgt für den Ausfall dieser Stunden keine Honorierung. Bei den örtlichen 
Einrichtungen ist die Leiterin/der Leiter der örtlichen Volkshochschule für die 
Kontrolle der mit der Honorarabrechnung verbundenen Fragen verantwortlich. 

 
 
 
6. Honorare allgemein 
 

6.1 Schriftliche Vereinbarung: Mit den Lehrkräften der vhs werden schriftliche 
Vereinbarungen (Honorarverträge) nach den Bestimmungen der Honorarordnung 
abgeschlossen. 

 

6.2 Für Sonderkurse und honorardeckende Maßnahmen können – gemäß dem 
kalkulatorischen Grundsatz – Honorare und Entgelte bis zur dreifachen Höhe 
gewährt werden. Regelungen, die darüber hinausgehen, bedürfen der 
Zustimmung der vhs-Direktorin/des vhs-Direktors. 

 

6.3 Honorare für Prüfungstätigkeit und –aufsicht richten sich in der Regel nach den      
      Honorarsätzen der Prüfungsinstitution. 
 

6.4 Für die fachkundige Leitung von Studienreisen wird in der Regel – je nach  
      Kalkulation – ein Honorar von 51 € pro Reisetag gezahlt. Ausgenommen von  
      dieser Regelung sind hauptamtlich Beschäftigte der Volkshochschule. Die  
      Honorare für Studienfahrten richten sich nach den jeweiligen kalkulatorischen  

Grundsätzen, sollten jedoch in der Regel 255 € nicht übersteigen. 
 

6.5 Die Honorare werden in der Regel spätestens drei Wochen nach Beendigung   
der Veranstaltung fällig. Voraussetzung für die Auszahlung ist, dass die 
Veranstaltung in der vereinbarten Weise durchgeführt wurde, d.h. dass die 
Anmeldelisten fristgerecht (spätestens drei Wochen nach Semesterbeginn) 
abgegeben wurden sowie die Honorarvereinbarung nebst Anwesenheitsliste 
eingereicht wurde. 

 

6.6 In besonderen Fällen kann eine Auszahlung des Honorars in Raten vereinbart   
       werden; Abschlagszahlungen sind ebenfalls möglich. 
 

6.7 Die Auszahlung des Honorars erfolgt in der Regel unbar. 
 
 
7. Entgelte allgemein 
 

7.1 Für die Veranstaltungen der vhs sind Entgelte nach den Bestimmungen dieser 
Entgeltordnung zu zahlen (s. Anlage 2). 

 

7.2 Die Entgelte für alle Lehrveranstaltungen sind in den Programmbereichen gemäß 
dem kalkulatorischen Grundsatz zu berechnen. Wird die der Kalkulation 
zugrunde liegende Mindestteilnahmezahl nicht erreicht, kann entweder die Zahl 
der Unterrichtsstunden reduziert oder ein Entgeltaufschlag erhoben werden. 

 

7.3 Die Prüfungsentgelte (interne wie externe) richten sich in der Regel nach den 
Entgeltsätzen der Prüfungsinstitutionen. 

 

7.4 Kostenersatz: Für zusätzliche Leistungen der vhs (Werkmaterial, Skripte) kann 
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das Entgelt entsprechend erhöht bzw. zusätzlich ein Materialgeld erhoben 
werden, wenn die Kostenerstattung nicht zwischen Lehrkräften und 
Teilnehmerinnen/Teilnehmern direkt geregelt wird. 

 

7.5 In begründeten Fällen (Kostenübernahme durch Dritte, Werbeveranstaltungen) 
können einzelne Veranstaltungen entgeltfrei bleiben. 

 

7.6 Ermäßigung der Entgelte s. Punkt 3 
 

7.7 Zahlungsweise: Die Entgelte für Kurse, Seminare, Tagesfahrten und  
Exkursionen werden in voller Höhe bei der Anmeldung fällig, es sei denn, ein 
Kurs ist belegt oder findet nicht statt. Bei Entgelten über 150 € kann auf Antrag 
Ratenzahlung bewilligt werden. Ausgeschlossen sind in der Regel 
Kompaktveranstaltungen, Bildungsurlaubsveranstaltungen und Studienreisen. 

 
7.8 Bei Studienreisen wird der Zahlungsmodus im jeweiligen Reiseprospekt   
      verbindlich geregelt. 
 

7.9 Ein Anspruch auf die vollständige Rückzahlung des Teilnahmeentgelts besteht   
nur bei fristgerechter Abmeldung/Kündigung (einmal wöchentlich stattfindende 
Kurse: nach dem ersten Kursabend schriftlich bei der 
Verwaltungssachbearbeitung der vhs; Bildungsurlaubsveranstaltungen und alle 
weiteren Kompaktveranstaltungen sowie Studienfahrten: 14 Tage vorher 
schriftlich). Spätere Kündigungen können nur berücksichtigt werden, wenn der 
Platz neu besetzt werden kann. Ansonsten wird das Teilnahmeentgelt fällig. 
Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, es liegen die 
Voraussetzungen für eine Kündigung aus wichtigem Grund vor. 

 

7.10 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Honorar- und Entgeltordnung unwirksam   
       sein, so führt dies nicht zur Unwirksamkeit im Übrigen, sondern zur Anpassung   
       an die gesetzlichen Bestimmungen. 
 
 
8.       
Diese Honorar- und Entgeltordnung tritt am 03.04.2016 in Kraft. 
Gleichzeitig wird die bisherige Honorar- und Entgeltordnung außer Kraft gesetzt. 
 
 
Saarbrücken, den 30.03.2016 
 
 
 
Regionalverband Saarbrücken 
Der Regionalverbandsdirektor 
 
 
 
 
Gez. Peter Gillo 



Anlage 2
Honorar- und Entgeltsätze für die Volkshochschule Regionalverband Saarbrücken

Honorar- und Entgeltsätze            
Stand 29.02.2016 Honorar- und Entgeltordnung  Dezember 2003

Honorare neu/ € Entgelte neu/ € Honorare alt/ € Entgelte alt/ €
Einzelveranstaltungen 
Vorträge, Vortragsreihen, Konzerte, 
Lesungen,….
Einzelabstimmung mit vhs 
Direktorin/Direktor

bis 750,00 3,00 bis 20,00

Fachbereich Mensch u. Gesellschaft 16,00 - 28,00 1,00 - 5,00 Fachbereich Mensch u. Gesellschaft
1.0 - 1.1 Dt.-Frz. 
Programm/Geschichte/Geografie

1//0 - 1//1 Dt.-Frz. 
Programm/Geschichte/Landeskunde 16,00 - 21,50 1,90 - 4,20

1.2 Politische ( Jugend-) Bildung 1//2 Jugendbildung und Politik 16,00 - 20,50 3,60 - 5,00
1.3 Nachhaltigkeit/Umwelt/Tierschutz 1//3 Rechts- und Verbraucherfragen 16,00 - 28,20 2,60 - 4,50

1.4 Pädagogik und Elternbildung
1//4 Pädagogik u. Elternbildung/Rhetorik u. 
Persönlichkeitsbildung 26,00 3,60 - 4,80

1.5 Philosophie und Theologie 1//5 Philosophie und Theologie 19,00 - 22,00 1,90 - 2,60
1.6 Akademie für Ältere 1//6 Akademie für Ältere 17,00 - 25,60 1,00 - 2,40
1.7 Inklusionsangebote

Fachbereich Kunst, Kultur u. 
Gesundheit 16,00 - 40,00 2,00 - 8,00 Fachbereich Kunst, Kultur u. Gesundheit
2.1 Literatur 2//1 Literatur 19,00 - 22,00 1,80 - 2,60
2.2 Musik/Theater/Medien/Film 2//2 Musik/Medien/Film 18,00 - 31,00 1,90 - 5,00
2.3 Kunstgeschichte 2//3 Kunstgeschichte 18,00 - 20,50 1,80 - 2,50
2.4 Bildende Kunst 2//4 Bildende Kunst 16,00 - 20,50 1,60 - 3,50
2.5 Fotografie/ Skulptur und Plastik 2//5 Bildende Kunst 16,00 - 20,50 1,60 - 3,50
2.6  Kunsthandwerk 2//6 Bildende Kunst 16,00 - 20,50 1,60 - 3,50
2.7 Handwerk/Textiles Gestalten/ 
Gesundheitsbildung/Gesundheits-
akademie 2//7 Gesundheitsbildung 23,00 - 35,80 2,80 - 5,20
2.8 Gesundheitsbildung/ Bewegung und 
Fitness/Entspannung

2//8 Gesundheitsbildung 16,00 - 40,00 2,40 - 8,00
2.9 Gesundheitsbildung/Ernährung/ 
Kochen/Wein 2//9 Gesundheitsbildung/Ernährung 16,00 - 23,00 1,30 - 5,00

Fachbereich Fremdsprachen 19,00 - 28,00 2,00 - 8,00 Fachbereich Fremdsprachen
3.1 Allgemein Allgemein 19,00 - 23,00 2,30 - 3,80
3.2 Berufsbez. Kurse, Wochenendk., 
Bildungsurlaub Berufsbez. Kurse, Wochenendk., Bildungsurlaub 19,00 - 23,00 2,30 - 3,80

Fachbereich Berufliche 
Weiterbildung 16,00 - 55,00 2,00 - 8,00 Fachbereich Berufliche Weiterbildung
4.1 Persönliche Kompetenzen Weiterbildung im sozialen Bereich 15,00 - 25,00 2,60  - 6,00
4.2 Kaufmännische Weiterbildung Kaufmännische Weiterbildung 18,00 - 36,00 2,00  - 6,00
4.3 Bürotechnik Bürotechnik 16,00 - 23,00 2,00 - 4,00
4.4 EDV-Grundlagen, Standard-
Anwendungen EDV-Grundlagen, Standard-Anwendungen 25,00 - 30,00 3,00 - 6,00

4.5 Stand.-Anw. - Fortgeschrittenenkurse Stand.-Anw. - Fortgeschrittenenkurse 28,00 - 40,00 ab 4,00
4.6 Netzwerke, Programmierkurse, 
Webdesign Netzwerke, Programmierkurse, Webdesign 28,00 - 55,00 ab 5,00

4.7 Digitalfotografie und Bildbearbeitung Firmenschulungen ab 32,00 ab 6,00
4.8 Firmenschulungen CAD 45,00 - 65,00 ab 6,00

Fachbereich Deutsch 20,00 - 28,00 2,00 - 8,00 Fachbereich Deutsch
5.1 Deutsch als Fremdsprache 5//1 Deutsch als Fremdsprache 19,00 - 22,00 1,80 - 3,00

5.2 Integrationskurse
BAMF , bis 1,50 
Selbstzahler 5//2 Deutsch für ausländ. Arbeitnehmer 19,00 bis 1,50

5.3 ESF-Kurse Jobcenter 5//3 Deutsch für Aussiedler 19,00 Arbeitsamt
5.4 Mama-Kurse Landesförderung 5//4 Deutsch für Deutsche 19,00 3,20 - 4,00
5.5 Lesen und Schreiben 5//5 Lesen und Schreiben 19,00 0,50 - 1,00
5.6 Sonderprogramme (Deutsch ab 3, 
Ärzte-Kurse)

8//9 Orte 2,00 - 8,00 8//9 Orte
Sprachen wie Saarbrücken Sprachen wie Saarbrücken 2,10 - 2,40
EDV wie Saarbrücken EDV wie Saarbrücken 3,20 - 6,20
Gymnastik wie Saarbrücken Gymnastik wie Saarbrücken 2,10 - 3,20/Zt.std.
Kreativ wie Saarbrücken Kreativ wie Saarbrücken 1,70 - 2,20
Entspannung wie Saarbrücken Entspannung wie Saarbrücken 2,20 - 4,70

Firmenkurse alleFachbereiche ab 28,00 
ab 40,00 pro Kurs 
pro UE

darüber hinaus Honorare und Entgelte 
nach Einzel
abstimmung mit Fachbereichsleitung bzw. 
Direktorin/Direktor

Verwaltungsgebühren
 Rücklastschriftgebühr, falls eine 
Abbuchung aus von der vhs nicht 
zu vertretenden Gründen nicht 
durchgeführt werden kann 3,00
Ablehnung der Einreisebewilligung für ein 
Sprachkursvisum

10% der 
Sprachkursgebühr

Bearbeitungsstand 29.02.16
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